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Beschlussvorlage 4831/2017 
 

Fachbereich 2 
Herr Seiler 

Aufhebung des Sperrvermerks für das Hochwasserschutzkonzept 

Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Aufhebung des Sperrvermerkes bei 
Haushaltsstelle 12811-0725 in Höhe von 14.000,00 €. 

 

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP 

Haupt- und Finanzausschuss      

 
Sachverhalt: 
 
Als Folge des Hochwassers im Jahr 2016 soll ein Hochwasserschutzkonzept für die Stadt 
Mayen entwickelt werden. Zur Finanzierung des Hochwasserschutzkonzeptes und für 
Maßnahmen zum Hochwasserschutz wurden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,-- Euro bei 
der Haushaltsstelle 12811-0725 eingeplant.  
 
Diese wurden im Zuge der Haushaltsberatungen mit einem Sperrvermerk versehen, der vom 
Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden kann. 
 
Da bei dem Hochwasser unter anderem auch das Feuerwehrdepot in der Gerberstraße 22 
betroffen war, soll vorab aus Mitteln dieser Haushaltsstelle ein Doppelkammerschlauch von 2 
x 150 Meter Länge zum Schutz des Depots bei Hochwasser angeschafft werden. Darüber 
hinaus kann der Doppelkammerschlauch aber auch bei anderen Lagen (z.B. Auffangbecken 
für auslaufende Stoffe, Löschwasservorhaltung) eingesetzt werden. 
 
Die Maßnahme wird laut Angebot der Firma Öko-Tec ca. 13.229,23 € kosten, die 
Finanzierung soll durch die eingeplanten Haushaltsmittel geschehen.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Aufhebung des Sperrvermerks in Höhe von 14.000,00 €. 
 
Familienverträglichkeit: 
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in 
der Stadt Mayen? 
 
nein 
 
Demografische Entwicklung: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen 
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar 

 die Geburtenrate 

 die Lebenserwartung 

 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung) 
und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? 
 
nein 
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Barrierefreiheit: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der 
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? 
 
nein 
 

 
Anlagen: 
  
keine 
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